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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Rückstellungsbildung für Mehrsteuern aufgrund 

einer Außenprüfung und zum Abzug von Beerdigungskosten, die von 

einer Sterbegeldversicherung getragen werden, als Erbfallkosten.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 



Keine Rückstellung für Steuernachforderungen im 

Steuerentstehungsjahr  

Für die Nachforderung nicht hinterzogener Steuern kann im 

Steuerentstehungsjahr noch keine Rückstellung gebildet werden. 

Ebenfalls unzulässig ist die Bildung einer Rückstellung für 

Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit einer Betriebsprüfung 

bei einem Klein- bzw. Kleinstbetrieb. Dies hat der 10. Senat des 

Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 24. Juni 2021 (Az. 10 K 2084/18 

K,G) entschieden. 

Die Klägerin, eine GmbH, betreibt ein Taxiunternehmen. Nach der BpO 

wurde sie bis 2012 als Kleinstbetrieb und ab 2013 als Kleinbetrieb 

eingestuft. Im Jahr 2017 führte das Finanzamt bei der Klägerin eine 

Lohnsteueraußenprüfung für 2013 und 2014 und eine Betriebsprüfung 

für 2012 bis 2014 als sog. Kombiprüfung durch, in deren Rahmen es 

u.a. Feststellungen zu nicht vollständig erfassen Umsätzen traf. Die 

Prüfung wurde mit einer tatsächlichen Verständigung abgeschlossen, 

die zu höheren Umsätzen und Gewinnen sowie zu zusätzlichen 

Arbeitslöhnen führte. Das Finanzamt setzte diese Verständigung durch 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/10_K_2084_18_K_G_Urteil_20210624.html
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Erlass entsprechender Steuerbescheide und eines 

Lohnsteuerhaftungsbescheids um. 

Daraufhin machte die Klägerin geltend, dass für 2012 eine Rückstellung 

für zusätzlichen Steuerberatungsaufwand im Zusammenhang mit der 

Prüfung und für 2014 eine Rückstellung für die 

Lohnsteuerhaftungsbeträge zu bilden seien. Beides lehnte das 

Finanzamt ab. 

Die hiergegen erhobene Klage ist erfolglos geblieben. Der 10. Senat des 

Finanzgerichts Münster hat in beiden Punkten die Bildung von 

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten versagt. 

Für den zusätzlichen Beratungsaufwand im Zusammenhang mit der 

Außenprüfung habe im Jahr 2012 noch keine Rückstellung gebildet 

werden können, denn das auslösende Ereignis für die Aufwendungen 

sei erst deren Durchführung im Jahr 2017 gewesen. Am 31.12.2012 

habe die Klägerin noch nicht mit einer späteren Prüfung rechnen 

müssen, da es sich bei ihr nicht um einen Großbetrieb handele und sie 

deshalb nicht der Anschlussprüfung unterliege. 

Auch für die Lohnsteuernachforderung sei erst durch den 

Haftungsbescheid im Jahr 2017 eine Zahlungsverpflichtung der Klägerin 

begründet worden. Eine Rückstellung dürfe zu einem früheren 



Bilanzstichtag nur gebildet werden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu 

rechnen gewesen sei. Dies sei nach der BFH-Rechtsprechung bei 

hinterzogenen Steuern frühestens dann der Fall, wenn eine Aufdeckung 

der Hinterziehung unmittelbar bevorstehe. Für nicht hinterzogene 

Steuern sei diese Frage noch nicht abschließend geklärt. Der 10. Senat 

des Finanzgerichts Münster ist der Auffassung gefolgt, dass auch 

insoweit erst dann eine Rückstellung gebildet werden könne, wenn 

ernsthaft mit einer quantifizierbaren Inanspruchnahme durch das 

Finanzamt gerechnet werden könne. Dies sei im Streitfall frühestens mit 

Beginn der Prüfung im Jahr 2017 gewesen. Vor diesem Hintergrund 

konnte der Senat offen lassen, ob und in welchem Umfang die Klägerin 

Lohnsteuerbeträge hinterzogen hatte. 

Die vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter 

dem Az. XI R 19/21 anhängig. 

Von Sterbegeldversicherung getragene 

Beerdigungskosten sind nicht als Erbfallkosten 

abzugsfähig  

Mit zwei Urteilen vom 19. August 2021 (Az. 3 K 1551/20 Erb und 3 K 

1552/20 Erb) hat der 3. Senat des Finanzgerichts Münster entschieden, 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/3_K_1551_20_Erb_Urteil_20210819.html
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dass Beerdigungskosten, soweit sie durch eine von der Erblasserin 

abgeschlossene Sterbegeldversicherung geleistet werden, nicht als 

Erbfallkosten abzugsfähig sind, wenn der Versicherungsanspruch an ein 

Bestattungsunternehmen abgetreten wurde. 

Die Kläger der beiden Verfahren sind Geschwister, die gemeinsam 

Erben ihrer im Jahr 2019 verstorbenen Tante geworden sind. Von den 

Beerdigungskosten wurde ein Teilbetrag in Höhe von etwa 6.800 € von 

einer von der Tante abgeschlossenen Sterbegeldversicherung 

übernommen. Diese hatte den Auszahlungsanspruch gegen die 

Versicherung bereits zu Lebzeiten an das Bestattungsunternehmen 

abgetreten. 

Das Finanzamt bezog den Anspruch der Tante gegen die 

Sterbegeldversicherung im Rahmen der Erbschaftsteuerveranlagungen 

in den steuerpflichtigen Erwerb ein und zog für Erbfallschulden den 

Pauschbetrag in Höhe von 10.300 € nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 

ErbStG ab. Die Kläger machten demgegenüber höhere Erbfallkosten 

von ca. 15.000 € geltend, wobei sie den von der Versicherung 

übernommen Betrag in die Erbfallschulden einberechneten. Die 

Behandlung durch das Finanzamt verstoße gegen das 

erbschaftsteuerliche Nettoprinzip. 



Die Klage hatte keinen Erfolg. Von den geltend gemachten Erbfallkosten 

in Höhe von ca. 15.000 € seien - so der 3. Senat des Finanzgerichts 

Münster - jedenfalls die von der Versicherung übernommenen 6.800 € 

nicht abzugsfähig, sodass die Erbfallkostenpauschale von 10.300 € 

nicht überschritten sei. Die Voraussetzungen für deren Gewährung 

lägen vor. Der Pauschbetrag, der die Kosten der Bestattung, eines 

angemessenen Grabdenkmals und der üblichen Grabpflege abgelte und 

der unabhängig von der Anzahl der Erben nur einmal pro Erbfall gewährt 

werde, setze voraus, dass den Erben dem Grunde nach 

berücksichtigungsfähige Kosten entstanden sind. Den Klägern seien 

Kosten für die Beerdigung der Tante entstanden, weil die 

Sterbegeldversicherung nicht sämtliche Beerdigungskosten abgedeckt 

habe. 

Allerdings überstiegen die tatsächlichen Kosten den Pauschbetrag 

nicht. Abzugsfähig seien nur solche Kosten, die dem Erben auch 

tatsächlich entstanden sind. Die von der Versicherung getragenen 

Kosten seien den Klägern wegen der insoweit noch zu Lebzeiten der 

Tante erfolgten Abtretung des Versicherungsanspruchs an das 

Bestattungshaus nicht entstanden. Dieser Anspruch habe aufgrund der 

Abtretung nicht zur Erbmasse gehört. Der dagegen zur Erbmasse 

gehörende Anspruch gegen das Bestattungshaus auf 



Bestattungsleistungen sei durch die tatsächliche Erbringung dieser 

Leistungen erloschen, ohne dass den Klägern insoweit Kosten 

entstanden seien. 

Der Senat hat in beiden Verfahren die Revision zum Bundesfinanzhof 

zugelassen.  

Kein Sonderausgabenabzug für Kirchensteuer, die 

der Arbeitsnehmer aufgrund eines 

Rückgriffsanspruch erstattet hat  

Der 12. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 23. Juni 

2020 (Az. 12 K 3738/19 E) entschieden, dass Kirchensteuerbeträge, für 

die der Arbeitgeber in Haftung genommen wurde und die der 

Arbeitnehmer aufgrund eines Rückgriffsanspruchs erstattet hat, von 

diesem nicht als Sonderausgaben abgezogen werden können. 

Der Kläger ist Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Im Rahmen 

einer bei der GmbH durchgeführten Lohnsteueraußenprüfung wurde 

festgestellt, dass der Kläger im Jahr 2014 eine bislang nicht der 

Lohnsteuer unterworfene Sachzuwendung erhalten hatte. Das 

Finanzamt nahm daraufhin die GmbH gemäß § 42d EStG für Lohnsteuer 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/12_K_3738_19_E_Urteil_20200623.html


und Kirchensteuer in Haftung. Der Kläger erstattete der GmbH den 

Haftungsbetrag im Jahr 2017 zur Erfüllung eines Regressanspruchs. 

Im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung für 2017 machten der 

Kläger und seine ebenfalls klagende Ehefrau den in der Zahlung 

enthaltenen Kirchensteuerbetrag als Sonderausgaben geltend. Das 

Finanzamt lehnte den Sonderausgabenabzug ab, weil der Kläger nicht 

als Steuerschuldner, sondern aufgrund eines zivilrechtlichen Anspruchs 

gezahlt habe. 

Der 12. Senat des Finanzgerichts Münster hat die Klage abgewiesen. 

Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG seien als Kirchensteuern nur 

solche Leistungen abzugsfähig, die von öffentlich-rechtlich anerkannten 

Religionsgemeinschaften von ihren Mitgliedern aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen erhoben werden. Der Sonderausgabenabzug setze 

daher voraus, dass der Steuerpflichtige die Kirchensteuer selbst 

schulden müsse. Im Streitfall habe der Kläger die Zahlung nicht 

aufgrund seiner Mitgliedschaft in einer Kirche geleistet, sondern 

aufgrund eines zivilrechtlichen Anspruchs seiner Arbeitgeberin. Bei der 

Lohnsteuer-Entrichtungsschuld habe es sich um eine fremde 

Steuerschuld und nicht um eine persönliche Kirchensteuerschuld des 

Klägers gehandelt. 



Der Bundesfinanzhof hat nunmehr im Verfahren über die von den 

Klägern erhobene Nichtzulassungsbeschwerde die Revision 

zugelassen. Diese ist dort unter dem Aktenzeichen X R 16/21 anhängig.  

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer 

Zur Anerkennung eines Darlehensvertrages zwischen einer GbR 

und ihren Gesellschaftern und zur Frage, ob Zinsaufwendungen 

einer vermögensverwaltenden GbR für Darlehen ihrer 

Gesellschafter entsprechend deren jeweiligen Anteils zu kürzen 

sind (Urteil vom 26 August 2021, Az. 8 K 2860/19 F)  

Verfahrensrecht 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/8_K_2860_19_F_Urteil_20210826.html


Unter welchen Voraussetzungen liegt ein Konzern i.S.v. § 22 Nr. 1 

FA-ZVO NRW vor mit der Folge, dass für eine Außenprüfung das 

Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung zuständig ist? 

(Urteile vom 10. August 2021, Az. 2 K 49/21 und 2 K 58/21) 

Zur Änderungsmöglichkeit nach § 173 AO im Hinblick auf private 

Kfz-, Telefon- und Internetnutzung nach einer Betriebsprüfung, 

wenn zuvor erklärungsgemäß veranlagt worden war (Urteil vom 23. 

August 2021, Az. 9 K 1968/20 E)  

 

 

 

 

In eigener 

Sache  
 

 

 

Aktuelle Fragen und Probleme des Steuerrechts 

Am 7. und 8. September 2021 fand nach pandemiebedingter Pause 

wieder die Fortbildungsveranstaltung „Aktuelle Fragen und Probleme 

des Steuerrechts“ in Präsenz statt. Die teilnehmenden Richterinnen und 

Richter der drei Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster trafen sich 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/2_K_49_21_Urteil_20210810.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/2_K_58_21_Urteil_20210810.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/9_K_1968_20_E_Urteil_20210823.html


in Essen zu einem fachlichen Austausch, bei dem auch drei Kolleginnen 

des Finanzgerichts Münster Vorträge zu den Themen „Aktuelle 

Entwicklungen im Grenzbereich der §§ 17 und 20 EStG“, 

„Akteneinsichtsrecht und DSGVO“ sowie „Verdeckte 

Gewinnausschüttungen“ hielten.  
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Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 
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über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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